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Auf den Stellplatzflächen ist je

Planbereichs

17.1 Festsetzung: Für das mit der Fußnote 1 bezeichnete Gewerbegebiet GE1
(Abstand kleiner 100m) : Nicht zulässig sind Betriebe und Anlagen der
Abstandsklassen I bis VII (Gemäß Abstandserlass (RdErl. d. Ministeriums
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft -V B 5 - 8804.25.1
(V Nr. 1/98) - v. 02.04.1098)

17.2 Festsetzung: für das mit der Fußnote 2 bezeichnete Gewerbegebiet
GE2 (Abstand größer 100m) : Nicht zulässig sind Betriebe und Anlagen
der Abstandsklassen I bis VI (Gemäß Abstandserlass (RdErl. d.
Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft -V B 5 - 8804.25.1
(V Nr. 1/98) - v. 02.04.1098)

17.3 Festsetzung: Für das mit der Fußnote 3 bezeichnete Gewerbegebiet
GE3 (Abstand größer 200m) : Nicht zulässig sind Betriebe und Anlagen
der Abstandsklassen I bis V (Gemäß Abstandserlass (RdErl. d. Ministeriums
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft -V B 5 - 8804.25.1 (V Nr. 1/98)
- v. 02.04.1098)

17.4 Festsetzung: Die in den Gewerbegebieten gem. § 8 (2) BauNVO
zulässigen Anlagen für sportliche Zwecke sind nicht zulässig (§1 (5) BauNVO).

17.5 Festsetzung: Die in den Gewerbegebieten gem. § 8 (3) BauNVO
ausnahmsweise zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale
und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten sind nicht
Bestandteil des Bebauungsplans (§1 (6) BauNVO).

17.6 Festsetzung: Einzelhandelsnutzungen sind in den Gewerbegebieten
gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO i.V. mit § 1 Abs. 9 BauNVO nicht zulässig.
Ausnahmsweise können solche Einzelhandelsnutzungen zugelassen
werden, die in einem unmittelbaren räumlichen, wirtschaftlichen und
betriebsstrukturellen Zusammenhang mit einem vorhandenen Gewerbebetrieb
oder Handwerksbetrieb stehen und bei denen die Einzelhandelstätigkeit
nur untergeordnete Bedeutung hat.

18.0 Festsetzung: Mindestens 50 % der Dachflächen aller baulichen Anlagen
mit einer Neigung bis 20° sind mit einer extensiven Dachbegrünung zu
versehen. Die Stärke der Vegetationsschicht muss mind. 10 cm betragen.
Die Begrünung hat flächendeckend mit Sedum-Gras-Kraut-Einsaat zu
erfolgen. (Kompensationsmaßnahme M1) (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)

19.0 Festsetzung: Innerhalb des Schutzstreifens für die Ferngasleitung sind
aufstehende Nebenanlagen nicht zulässig (§ 9 (1) Nr. 10 BauGb).
Ausgenommen hiervon sind offene Stellplätze

20.0 Festsetzung: Die festgesetzte landwirtschaftliche Fläche ist in eine
extensive Grünfläche umzuwandeln: Gemäht werden soll 2 x pro Jahr,
frühestens ab dem 01.06. bzw. ab dem 01.09. Das Mähgut soll abgeräumt
werden. Das Aufbringen von Jauche, Mist, Gülle sowie mineralischen
Düngern und Pflanzenbehandlungsmitteln ist nicht gestattet. Nach der
Ausmagerung der Fläche darf in Abstimmung mit der unteren
Landschaftsbehörde eine schwache Düngergabe erfolgen.
(Kompensationsmaßnahme M5) (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

21.0 Hinweis: Es gibt Hinweise auf das Vorhandensein von Blindgängern
auf dem Gelände. Es wird empfohlen, vor Durchführung von größeren
Bohrungen Probebohrungen vorzunehmen und diese mit
ferromagnetischen Sonden zu überprüfen.

22.0 Hinweis: Teile der Ausgleichsmaßnahmen liegen außerhalb des
Plangebietes auf einer städtischen Fläche im Bereich Wolfsholz/Elsternbusch
(Gemarkung Elberfeld, Flur 473, Flurstück 17 und 12 teilweise )

23.0 Hinweis: Die Ausgleichsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des
Plangebietes sind den Bauflächen insgesamt zugeordnet.

24.0 Hinweis: 9.140 m² der festgesetzte Aufforstung stehen für
Waldumwandlungsverfahren aus anderen Verfahren als
Ersatzaufforstungsfläche zur Verfügung.

25.0 Hinweis: Mit der Bebauung darf erst begonnen werden, wenn
die Entwässerung wasserrechtlich gesichert ist.


